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G E S E T Z G E B U N G

Ein gemeinsames Landes-
gremium gem. § 90a SGB V
Die Bundesländer haben im Rahmen der allgemeinen Daseinsfürsorge 
die Pflicht eine flächendeckende, umfassende medizinische Versor-
gung sicherzustellen. Auch das Sozialministerium des Landes macht 
sich Gedanken über die weitere Ausgestaltung des neuen § 90 SGB V

Der Gesetzgeber hat den Ländern 
mit dem GKV-Versorgungs-
strukturgesetz die Möglichkeit 
eröffnet, ein gemeinsames Gre-

mium aus Vertretern des Landes, der 
kassenärztlichen Vereinigung, der Lan-
desverbände der Krankenkassen sowie 
der Ersatzkassen und der Krankenhaus-
gesellschaft sowie weiteren Beteiligten 
zu bilden. Wenn die Landespolitik es als 
erforderlich ansieht, kann das gemein-
same Landesgremium Empfehlungen  
zu sektorenübergreifenden Versor-
gungsfragen abgeben. Weiterhin räumt 
der Gesetzgeber nunmehr die Möglich-
keit ein, dass dieses Gremium zur Auf-
stellung und Anpassung von Bedarfs-
plänen in der ärztlichen Versorgung 
Stellung nimmt. Die Aufgaben des ge-
meinsamen Lan desgremiums sind in 
§ 90a Sozialgesetzbuch (SGB) V abschlie-
ßend aufgeführt. Das neu einzurichten-
de Gremium bietet die Basis für die Erör-
terung sektorenübergreifender Themen 
und Aufgaben unter Berücksichtigung 
von regionalen Besonderheiten in der 
Versorgungs planung. 

Handlungsfelder

Dr. Nehring hatte sich für das Ministerium 
für Arbeit und Soziales in Sachsen-Anhalts 
anlässlich des letzten gesundheitspoliti-
schen Symposiums zum Thema geäußert. 
Er hatte zunächst die Tatbestände in ge-
setzlicher Hinsicht referiert und der tat-
sächlichen Versorgungssituation im Land 
gegenüber gestellt. Dabei zeigen sich aus 
seiner Sicht insbesondere zwei Hand-
lungsfelder: Zum einen die Diskussion um 
den Ärztemangel auf dem Land, der Fragen 
zu einer optimierten Zusammenarbeit zwi-
schen Krankenhäusern und Vertragsärz-
ten aufwirft. Zum anderen geht es um Se-
lektivverträge, in die es aufgrund teilweise 
fehlender Zuständigkeiten keinen Einblick 
hat. Die Schlussfolgerung des Ministeri-
ums hieraus lautet, dass Selektivverträge 
eine transparente, flächendeckende Ver-
sorgung erschweren.

In Schleswig-Holstein wurde am 
30.1.2012 der bundesweit erste Gesetzes-
entwurf zur Umsetzung des neuen gemein-
samen Gremiums vorgelegt. Hiernach wird 
das Gremium mit 18 Beteiligten besetzt. 
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Der Verband der Ersatzkassen e. V. 
(vdek) feiert in diesem Jahr sein 
100-jähriges Bestehen. Gegründet 
wurde der vdek am 20.5.1912 unter 
dem Namen „Verband Kaufmänni-
scher Eingeschriebener Hilfskassen 
(Ersatzkassen)“ in Eisenach. Seitdem 
haben eine Vielzahl von Gesund-
heitsreformen, politischen Umbrü-
chen, Umbenennungen und Fusionen 
den Verband und nicht zuletzt auch 
seine Ersatzkassen geprägt. 
Die Ersatzkassen und ihr Verband 
haben sich diesen neuen und wech-
selnden Herausforderungen gestellt 
und sind heute mit rund 25,7 Millio-
nen Versicherten der Marktführer in 
der Gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) in Deutschland. Sie konn-
ten in diesem Jahr ihren Vorsprung 
im Vergleich zum Vorjahr von 35,7 
Prozent auf 37,3 Prozent ausbauen. 
Auch finanziell stehen die Ersatzkas-
sen gut da. Im Jahr 2011 konnten die 
Ersatzkassen einen Überschuss von 
1,8 Milliarden Euro verbuchen. Pro 
Versicherten gaben sie ca. 2.350 Euro 
für die medizinische Versorgung aus.
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100 Jahre vdek
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Soweit unter einer solchen Konstellation 
keine klaren Mehrheiten zustande kom-
men, sollten umstrittenen Empfehlun-
gen des gemeinsamen Landesgremiums 
auch als „mehrheitliche Empfehlungen“ 

mit Verweis auf die Position der Minder-
heit festgestellt werden. Es widersprä-
che den Grundsätzen der gemeinsamen 
Selbstverwaltung, wenn Leistungserbrin-
ger und andere Beteiligte mehrheitlich 
darüber entscheiden, wie Strukturen zu 
organisieren und Versichertengelder ein-
zusetzen sind.

»Die Länder wollen für ihre 
Bürgerinnen und Bürger eine 
bestmögliche medizinische 
Versorgung«
Dr. Dr. Reinhard Nehring

Die Kostenträger haben drei  Stimmen; 
zusätzliche Stimmen im Sinne der Er-
gänzung des Gremiums erhalten die Ärz-
tekammer (2), die kommunalen Spitzen-
verbände (2) und die Psycho therapeuten 
(2). Die Beschlussregel für Empfehlungen 
soll eine Geschäftsordnung später fest-
legen. Nach Auffassung des vdek würden 
Regelungen, wie sie in Schleswig- Holstein 
entworfen worden sind, dem vom Gesetz-
geber vorgesehenen empfehlenden Cha-
rakter widersprechen und die Intention 
des Gesetzes überschreiten, weil sie sich 
auf grundsätzliche Fragen der Bedarfspla-
nung beziehen sowie auf die Entwicklung 
regionaler Versorgungsstrukturen.

Paritätische Gremienbesetzung

Der vdek favorisiert eine paritätische Be-
setzung des Gremiums durch die im Land 
ansässigen Kostenträger und Leistungser-
bringer unter dem Vorsitz des Ministeri-
ums. Diese Lösung ist von dem Gedanken 
getragen, dass Empfehlungen des gemein-
samen Landesgremiums durch die Mehr-
heit der Beteiligten im Land getragen 
werden, die auch die Versorgung im Land 
gestalten und finanzieren. So kann dem 
in der Versorgungsdiskussion gewünsch-
ten Pluralismus umfänglich Rechnung ge-
tragen werden und die im gemeinsamen 
Landesgremium erörterten Fragestellun-
gen direkt in die Entscheidungsgremien 
transportiert und dort beraten werden. 
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Das gemeinsame Gremium gem. 
§ 90 a SGB V zur sektorübergrei-
fenden Versorgung soll auch in 
 Sachsen-Anhalt kommen. Der Innen-
minister denkt über die Finanzierung 
von Wasser- und Bergrettung durch 
die gesetzliche Krankenversicherung 
(GKV) nach. Auf der Bundesebene 
soll das Kartellrecht für die Kassen 
eingeführt werden.
In diesem Tohuwabohu sollte mal 
innegehalten werden, um sich des 
ordnungspolitischen Rahmens zu 
erinnern, der die gesetzliche Kran-
kenversicherung umschließt und der 
das Zusammenspiel von Leistungs-
erbringern und Kostenträgern regelt: 
Die Kassenärztliche Vereinigung 
hat den Sicherstellungsauftrag. Die 
Versorgungsaufträge im stationä-
ren  Bereich liegen bei den einzelnen 
Krankenhäusern.
Der Leistungskatalog der GKV ist im 
SGB V abschließend definiert. Kran-
kenkassen sind keine Unternehmen, 
sondern Teil der gesetzlichen Sozial-
versicherung. Das Sozialministerium 
ist primär eine Aufsichtsbehörde für 
die Partner der Selbstverwaltung.
Alle Gesetze und Regeln, die abwei-
chend von diesem Rahmen beschlos-
sen werden, lassen Kompetenzen 
und Verantwortlichkeiten auseinan-
derfallen, mit allen negativen Folgen. 
Ich wünsche allen politisch Verant-
wortlichen, dass sie die Übersicht 
bewahren und die anstehenden ge-
setzlichen Regeln mit dem richtigen 
Maß versehen. Für sich selbst, für 
uns, für alle.

K O M M E N T A R

Orientierung gefragt
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DR. DR. REINHARD NEHRING  Sozialministerium 
Sachsen-Anhalt, auf dem gesundheitspolitischen 
Symposium des vdek

EIN GEMEINSAMES LANDESGREMIUM  entsteht ...
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vdek-Landesvertretung 
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Finanzverantwortung

Gerade weil hier sektorübergreifend über 
Leistungen diskutiert werden wird, aber 
für viele Beteiligte keine finanzielle Ver-
antwortung besteht, ist es unverzichtbar, 
dass sämtliche dieser Empfehlungen auch 
Aussagen über die Finanzierung der be-
treffenden Maßnahme enthalten. Empfeh-
lungen mit zusätzlichen finanziellen Las-
ten für die Versichertengemeinschaft, die 
nicht reflektiert werden, sind zu vermei-
den. Zu jedem solcher Vorschläge gehört 
also auch ein Hinweis, wo das Geld für die 
betreffende Maßnahme herkommen soll.

Andererseits sollten in allen Fällen 
weitere Beteiligte zu den Beratungen hin-
zugezogen werden, wenn deren Belange 
berührt sind und dies von den ständigen 
Vertretern des gemeinsamen Gremiums 
so beschlossen wird. Das gemeinsame 
Landesgremium hat eine beratende und 
empfehlende Funktion, ohne dass es Be-
schlusslagen anderer Gremien aufheben 
könnte. Es hat ein Initiativrecht für Emp-
fehlungen zur sektorübergreifenden Ver-
sorgung. Insoweit kann es als „Think tank“ 
oder als Beirat für benachbarte Gremien 
(Landesausschuss, Krankenhausplanungs-
ausschuss) wirken. 

Das Ministerium für Arbeit und Sozi-
ales hat sich tendenziell dafür entschie-
den, auch bei uns im Land ein solches 
Gremium einzurichten. Im gesundheits-
politischen Symposium der vdek-Landes-
vertretung Sachsen-Anhalt vom Dezem-
ber 2011 hat es seinen Anspruch deutlich 
gemacht, dass die Entscheidungen die-
ses Gremiums, wenn es eingerichtet wird, 
eine hohe Akzeptanz haben sollten, in-
dem  seine Empfehlungen von den Akteu-
ren des  Gesundheitswesens insgesamt 
getragen werden. In der Folge wäre dann 
auch mit einer hohen Umsetzungswahr-
scheinlichkeit solcher Empfehlungen zu 
rechnen. Aus Sicht des Ersatzkassenver-
bandes ist dies ein richtiger Ansatz. Die 
Kostenträger werden jene Verbesserun-
gen in der  Versorgung unterstützen, für 
die ein  konsentiertes Finanzierungskon-
zept existiert.   

N E U E  L E I S T U N G

Rechtzeitige individuelle 
 Frühförderung für Kinder
In der gesundheitlichen Versorgung von behinderten und von Behin-
derung bedrohten Kindern gibt es ab den 01. April. 2012 in Sachsen-
Anhalt die Möglichkeit, die Leistungen der Interdisziplinären Frühför-
derung (IFF) zu nutzen.

Um die Chancen auf ein selbst-
bestimmtes Leben von behin-
derten oder von Behinderung 
 bedrohten Kindern zu erhö-

hen, sind diese auf frühe Hilfen ange-
wiesen. Deshalb ist es von Vorteil eine 
(Fehl) Entwicklung des Kindes auch früh 
zu  erkennen. 

Die interdisziplinäre Frühförderung 
kann dann drohende Entwicklungsver-
zögerungen unter Umständen vermei-
den oder zumindest die Folgen einer Be-
hinderung mildern. Die Leistung kann von 
der Geburt bis zur Einschulung gewährt 
werden. Sie ist für Kinder vorgesehen, 
die gleichzeitig und über mindestens ein 
Jahr hinaus sowohl heilpädagogischen als 
auch medizinisch-therapeutischen För-
derbedarf haben.

Mit dem Sozialpädiatrischen Zent-
rum (SPZ) Halle steht für den südlichen 
Raum Sachsen-Anhalt ein verlässlicher 
Vertragspartner zur Verfügung, der in 
der Betreuung der behinderten und von 

Behinderung bedrohten Kinder, die not-
wendige interdisziplinäre Eingangsdiag-
nostik erbringt. Deren Ergebnisse münden 
dann in die Erstellung eines Förder- und 
Behandlungsplanes, der den komplexen 
Förderbedarf für das Kind in der Regel 
für ein Jahr beschreibt. Kinder, die eine 
Komplexleistung (heilpädagogische so-
wie medizinisch-therapeutische Leistun-
gen in Kombination) benötigen, bei denen 
jedoch der medizinisch-therapeutische 
Anteil deutlich über dem heilpädagogi-
schen Förderungsbedarf liegt, werden in 
der IFF-SPZ Halle weiter betreut. Zusätz-
lich wurden weitere regionale IFF-Stütz-
punkte vertraglich gebunden. Diese waren 
bislang rein heilpädagogisch ausgerich-
tet und werden zukünftig ebenso für die 
Versorgung von Kindern mit komplexem 
 Förderbedarf (hier steht weiterhin die 
Heilpädagogik im Vordergrund) zur Ver-
fügung stehen. Finanziert wird die neue 
Leistung in Kostenträgerschaft von Kran-
kenkassen und Sozialhilfeträger.  
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